
 

 

 

Eidgenössische Migrationskommission EKM 

Bern-Wabern, 29. Mai 2025  

Förderung der Erwerbstätigkeit von Personen mit Schutz-
status S und Zulassungserleichterungen für in der Schweiz 
ausgebildete Drittstaatsangehörige 

Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes AIG, des 
Asylgesetzes AsylG, der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt 
und Erwerbstätigkeit VZAE sowie der Verordnung über die In-
tegration von Ausländerinnen und Ausländern VINTA 

Stellungnahme der EKM  

Das vorliegende Paket will die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, um die Erwerbstätigkeit 

von Personen mit Schutzstatus S zu fördern, die Zulassung von in der Schweiz ausgebildeten 

Drittstaatenangehörigen (Tertiärstufe B) zu erleichtern und um die Schaffung der Möglichkeit, 

laufende kantonale Integrationsprogramme (KIP) zu verlängern. 

Im vorliegenden Vernehmlassungsverfahren wird sich die EKM auf die Vorschläge zur Verbes-

serung des Zugangs zum Arbeitsmarkt für Personen mit Schutzstatus S fokussieren. Dabei 

wird sie strategische Überlegungen in den Mittelpunkt stellen; Fragen der konkreten Umset-

zung der neuen Bestimmungen werden in ihrer Stellungnahme nicht diskutiert. Dieser Fokus 

wurde gewählt, weil sich die EKM als beratende Kommission des Bundesrats und der Verwal-

tung seit der Ankunft der ersten Geflüchteten aus der Ukraine im Februar 2022 zur Ausgestal-

tung des Schutzstatus S verhalten hat.i 

Von Beginn weg stellte sich die EKM auf den Standpunkt, dass behördliche Massnahmen da-

rauf hinzielen müssen, nicht nur die Arbeits- sondern auch die weitere gesellschaftliche Integ-

rations- und die Rückkehrkehrfähigkeit der Geflüchteten zu erhalten.   

1 Rückblick 

Der Ausbruch des Angriffskriegs Russlands löste eine Fluchtbewegung von der Ukraine in die 

Nachbarländer, in die EU und auch in die Schweiz aus. Die Geflüchteten wurden auch von 

dieser offen empfangen und erhielten unkompliziert Schutz. Waren sie im erwerbsfähigen Alter, 

so wurde von ihnen erwartet, dass sie eine Arbeit aufnahmen und rasch begannen, ihren Le-

bensunterhalt selbst zu bestreiten.  

• Unterstützungsmassnahmen von Personen mit Schutzstatus S 

Wie in anderen europäischen Ländern kamen Geflüchtete aus der Ukraine auch in der Schweiz 

in den Genuss von Massnahmen, die ihre Integration in den Arbeitsmarkt erleichtern sollten. 
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Ab dem 13. April 2022 wurden in allen Kantonen «Unterstützungsmassnahmen für Personen 

mit Schutzstatus S» (Programm S) umgesetzt. Mit diesem Programm wurde insbesondere der 

Erwerb lokalsprachlicher Kenntnisse gefördert. 

Der EKM gingen diese Massnahmen zu wenig weit. In ihrer Stellungnahme zum Programm Sii 

betonte sie die Wichtigkeit, Personen mit Schutzstatus S – ungeachtet, ob und wann sie in ihr 

Herkunftsland zurückkehren – rasch in den regulären Prozess der Erstintegration zu führen. 

Sie forderte, dass die Leistungen, die für anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene 

Personen gemäss Integrationsagenda Schweiz IAS gelten, auf alle Personen mit Schutzstatus 

S ausgeweitet werden. 

Im Januar 2024 nahm der Bund entsprechende Anpassungen vor. Für Personen mit Schutz-

status S gelten seither die Bestimmungen der Integrationsagenda IAS, die er 2019 für Flücht-

linge und vorläufig aufgenommene Personen eingeführt hatte. Die Ausrichtung der Bundesbei-

träge an die Kantone wurden damit auch für die Personen mit Status S an einen klaren Integ-

rationsauftrag geknüpft. Ziel war es, Geflüchtete aus der Ukraine rasch in die Arbeitswelt und 

in die Gesellschaft zu integrieren.iii  

• Arbeitsmarktintegration von Personen mit Schutzstatus S 

Trotz dieser Bemühungen gestaltete sich die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten aus der 

Ukraine in der Schweiz schwieriger als in anderen europäischen Ländern.iv 2023 war nur ge-

rade eine von fünf geflüchteten Personen im Erwerbsalter arbeitstätig. Die Zahl stieg kontinu-

ierlich, so dass Mitte 2024 eine von vier Personen arbeitstätig war.v  

Dem Bundesrat ging die Arbeitsmarktintegration zu langsam. In Ergänzung zu den Integrati-

onsmassnahmen der Kantone schnürte er ein Bündel von nationalen Massnahmen, welche die 

Erwerbstätigkeit zusätzlich fördern sollten. Und er setzte ambitionierte Ziele: Bis Ende 2024 

sollte die Erwerbsquote bei Personen mit Schutzstatus S auf 40 Prozent erhöht werden. Eine 

weitere Erhöhung auf 45 Prozent strebte er bis Ende 2025 an.vi Im Mai 2025 wurde das Ziel 

erneut angepasst, wobei die Arbeitsmarktintegration neu an die Aufenthaltsdauer geknüpft 

wurde: Bis Ende 2025 sollte jede zweite Ukrainerin und jeder zweite Ukrainer, die seit mindes-

tens drei Jahren in der Schweiz leben, einer Arbeit nachgehen.vii   

Die vom Bundesrat im Juli 2022 eingesetzte Evaluationsgruppe Status S, analysierte ihrerseits 

den vorhandenen Handlungsbedarf und identifizierte rechtliche Spielräume.viii Im Juni 2024 

präsentierte das Generalsekretariat des EJPD deren Bericht zum Folgemandat, der unter an-

derem anregte, die Anstrengungen bei der Arbeitsintegration zu verstärken.ix Dies bewog den 

Bundesrat, dem EJPD im September 2022 verschiedene Aufträge zu erteilen. Einerseits wurde 

das EJPD beauftragt, die unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen zum Schutzstatus S und 

der vorläufigen Aufnahme zu überprüfen. Andererseits wurde das Departement beauftragt, 

eine Vernehmlassungsvorlage mit gesetzlichen Massnahmen zur Förderung der Arbeits-

marktintegration von Personen mit Schutzstatus S auszuarbeiten. Die Vernehmlassungsvor-

lage sollte die rechtlichen Grundlagen schaffen, damit Geflüchtete aus der Ukraine rascher 

einer Erwerbstätigkeit nachgingen.  

Das vorliegende Paket setzt diesen Auftrag des Bundesrats nun um: Auf Gesetzesstufe um-

fassen die Vorschläge die Einführung einer Meldepflicht bei der öffentlichen Arbeitsvermittlung 
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(öAV) sowie die Schaffung eines Anspruchs auf Kantonswechsel. Auf Verordnungsstufe soll 

die geltende Bewilligungspflicht von Arbeitsverhältnissen in eine Meldepflicht umgewandelt 

werden. Zudem soll im Gesetz die Möglichkeit aufgenommen werden, Personen mit Schutz-

status S zur Teilnahme an Massnahmen zur beruflichen Ein- oder Wiedereingliederung zu ver-

pflichten. 

2 Vernehmlassungsvorlage 

• Meldepflicht für eine Erwerbstätigkeit (Art. 53, 64 und 65 VE-VZAE) 

2018 hatte die EKM die Umwandlung der Bewilligungs- in eine Meldepflicht für vorläufig aufge-

nommene Personen unterstützt. Diese Regelung, die 2019 in Kraft trat, stellte vorläufig aufge-

nommene Personen mit anerkannten Flüchtlingen gleich.x  

Die EKM begrüsst, dass auch die Erwerbstätigkeit von Personen mit Schutzstatus S den Be-

hörden künftig nur noch gemeldet und nicht mehr von diesen bewilligt werden muss. Die aktuell 

geltende Bewilligungspflicht für Personen mit Schutzstatus S stellt für Arbeitgebende eine be-

trächtliche Hürde dar. Mit der Einführung der Meldepflicht fällt ein strukturelles Hindernis, das 

den Arbeitseinstieg für Personen mit Schutzstatus S unnötig erschwert hat. 

• Kantonswechsel für erwerbstätige Schutzbedürftige (Art. 75a VE-AsylG) 

Seit dem 1. Juni 2024 ist für vorläufig aufgenommene Personen der Kantonswechsel möglich, 

wenn diese eine unbefristete Erwerbstätigkeit ausüben oder eine berufliche Grundbildung ab-

solvieren. Der Kantonswechsel wird jedoch nur bewilligt, wenn die Person keine Sozialhilfe 

bezieht, bereits seit mindestens 12 Monaten eine Stelle hat oder der Verbleib im Wohnkanton 

aufgrund des Arbeitsweges oder der Arbeitszeiten nicht zumutbar ist.  

Neu sollen Personen mit Schutzstatus S unter analogen Voraussetzungen Anspruch auf einen 

Kantonswechsel erhalten. Die EKM begrüsst dies grundsätzlich, doch macht sie darauf auf-

merksam, dass die restriktiven Voraussetzungen, welche für einen Kantonswechsel erfüllt sein 

müssen, eine Neuanstellung und damit den Start in die wirtschaftliche Selbständigkeit unnötig 

behindern. Damit die vorgesehene Regelung in der Praxis Wirkung entfalten kann, müsste auf 

Verordnungsebene festgelegt werden, dass die Kantone den schützenswerten Interessen von 

gesuchstellenden Personen Rechnung tragen müssen. 

• Meldepflicht bei der öffentlichen Arbeitsvermittlung (Art. 53 Abs. 5 VE-AIG) 

Seit dem 1. Juli 2018 sind Sozialdienste verpflichtet, vorläufig aufgenommene Personen und 

anerkannte Flüchtlinge die arbeitsmarktfähig und stellenlos sind, der öffentlichen Arbeitsver-

mittlung zu melden.  

Analog zu dieser Regelung sollen neu auch Personen mit Schutzstatus S gemeldet werden. 

Die EKM begrüsst die engere Zusammenarbeit zwischen den Stellen der durchgehenden Fall-

führung und den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV). Die Meldung erleichtert Perso-

nen mit Status S den Zugang zu den Dienstleistungen der Regionalen Arbeitsvermittlungszen-

tren RAV (Beratung, Vermittlung und ggf. arbeitsmarktliche Massnahmen (AMM) gemäss Art. 

59d AVIG).  
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• 4. Teilnahmepflicht an Massnahmen zur beruflichen Ein- oder Wiedereingliederung 

für Personen mit Schutzstatus S (Art. 10 Abs. 1 VE-VIntA)  

Art. 10 Abs. 1 VIntA sieht die Möglichkeit vor, Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Perso-

nen, die Sozialhilfe beziehen, zur Teilnahme an Integrations- und Beschäftigungsprogrammen 

verpflichten zu können; die Verpflichtung von vorläufig aufgenommenen Personen kann in 

Form einer Integrationsvereinbarung erfolgen.  

In der vorliegenden Vernehmlassung wird zunächst vorgeschlagen, die in Artikel 10 VIntA ver-

wendete Formulierung «Integrations- und Beschäftigungsprogramme» durch die Formulierung 

«Massnahmen mit dem Ziel der beruflichen Ein- oder Wiedereingliederung» zu ersetzen. Arti-

kel 10 VE-VIntA soll damit über das Dispositiv der Integrationsprogramme hinausgehen und 

das gesamte Spektrum der auf kantonaler Ebene bestehenden Instrumente der beruflichen 

Ein- oder Wiedereingliederung erfassen. 

Analog zu Art. 10 Abs. 1 VIntA sollen neu auch Personen mit Schutzstatus S, die Sozialhilfe 

beziehen, zur Teilnahme an Massnahmen der «beruflichen Ein- oder Wiedereingliederung» 

verpflichtet werden können. Kommen Personen mit Schutzstatus S dieser Pflicht nicht nach, 

sollen die Sozialhilfeleistungen auch bei ihnen gekürzt werden (Art. 10 Abs. 2 VIntA).  

Aus Sicht der EKM ist die Ausweitung auf alle kantonalen Instrumente der Ein- und Wiederein-

gliederung mit Blick auf die Arbeitsmarktintegration zielführend. Doch gilt es bei der Teilnah-

mepflicht zur beruflichen Ein- oder Wiedereingliederung, den schützenswerten Interessen der 

Betroffenen Rechnung zu tragen. 

3 Ausblick 

Die im vorliegenden Vernehmlassungspaket enthaltenen Massnahmen zur Arbeitsmarktin-

tegration von Personen mit Schutzstatus S bilden aus Sicht der EKM einen angemessenen 

rechtlichen Rahmen für einen strukturierten Vollzug.  

Die EKM möchte die Gelegenheit nutzen für einige strategische Überlegungen, die es aus ihrer 

Sicht bei der Weiterentwicklung des Status S zu berücksichtigen gilt. 

• Flüchtlinge, vorläufig aufgenommene Personen und Personen mit Schutzstatus S 

gleichstellen 

Die EKM begrüsst, dass Personen mit Schutzstatus S beim Zugang zur Erwerbsarbeit Flücht-

lingen und vorläufig aufgenommenen Personen gleichgestellt werden. Die im Vernehmlas-

sungspaket angestrebte Gleichstellung ist aus Sicht der EKM ein guter Anfang, sie stellt sich 

jedoch auf den Standpunkt, dass der Bund auch in anderen Bereichen auf eine rechtliche 

Gleichstellung von Flüchtlingen, vorläufig aufgenommenen Personen und Personen mit 

Schutzstatus S – also von Personen, denen die Schweiz Schutz gewährt – hinarbeiten sollte: 

etwa bei den finanziellen Unterstützungsmassnahmen, beim Familiennachzug oder bei der Er-

teilung einer Aufenthaltsbewilligung.xi 

Aus Sicht der EKM muss das Fernziel die Schaffung eines komplementären Schutzstatus sein, 

der trotz unterschiedlicher Aufnahmeverfahren, allen Personen, denen die Schweiz Schutz ge-

währt, einen gleichberechtigten Zugang zu den grundlegenden Rechten vermittelt. 



 

 

 

5/6 

• Rechtsgrundlage im Bereich der spezifischen Integrationsförderung von Personen 

mit Schutzstatus S schaffen 

Da der Gesetzgeber den Schutzstatus S als rückkehrorientierten Status konzipiert hatte, waren 

für Personen aus der Ukraine zunächst keine spezifischen Integrationsmassnahmen und, da-

mit verbunden, auch keine Ausschüttung von Integrationspauschalen an die Kantone vorgese-

hen. Heute leistet der Bund auf der Basis eines speziellen Programms von nationaler Bedeu-

tung begrenzte Beiträge (Art. 58 Abs. 3 AIG). Auf Bundesebene besteht bis heute keine ge-

setzliche Grundlage, um für Personen mit Schutzstatus S – analog zu anerkannten Flüchtlingen 

und vorläufig aufgenommenen Personen – eine Integrationspauschale auszurichten.  

Aus Sicht der EKM muss eine entsprechende Rechtsgrundlage geschaffen werden. Hierzu 

wären sowohl das AIG (z.B. Art. 58 Abs. 2) wie auch die VIntA (z.B. Art. 14a und Art. 15) zu 

ergänzen. 

• Prinzip «Bildung vor Arbeit» achten 

Integration und Rückkehrorientierung schliessen sich nicht aus. Wissen und Können, dass sich 

Personen, denen die Schweiz Schutz gewährt, aneignen, eröffnen Perspektiven – einerlei, ob 

diese Personen in der Schweiz bleiben, oder in ihr Herkunftsland zurückkehren. Um Personen 

gezielt auf die Integration in den Arbeitsmarkt vorzubereiten, verfolgt die Integrationsagenda 

Schweiz das Prinzip «Bildung vor Arbeit». Der Fokus liegt dabei zunächst auf dem Erwerb von 

lokalen Sprachkenntnissen und grundlegender Bildung, erst dann erfolgt die Integration in den 

Arbeitsmarkt, vorzugsweise über eine Berufsbildung. Dahinter steckt die Überzeugung, dass 

Personen, die über lokale Sprachkenntnisse und Qualifikationen verfügen, bessere Chancen 

auf eine nachhaltige berufliche Integration haben und mittel- und langfristig dem Schweizer 

Arbeitsmarkt als gelernte Fach- und Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.  

Aus Sicht der EKM sollten die fallführenden Stellen dem Prinzip «Bildung vor Arbeit» auch bei 

Personen mit Status S mehr Gewicht verleihen. Ausserdem betont sie, dass der Bund für eine 

vorausschauende Rückkehrplanung für den Fall eines Kriegsendes in der Ukraine, sowohl die 

Interessen der Arbeitnehmenden wie auch jene der Arbeitgebenden berücksichtigen soll. Da-

bei ist der Notwendigkeit, vor der allfälligen Rückkehr die begonnen Berufsbildungen ebenso 

wie die laufenden Bildungsstufen der Volkschulen und der weiterführenden Schulen mit Berufs- 

bzw. Bildungszertifikaten abschliessen zu können, besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Für eine vorausschauende Rückkehrplanung ist neben dem bereits bestehenden Recht, Be-

rufsbildungen abzuschliessen, auch ein Bleiberecht bis zum Abschluss von Bildungsstufen und 

dem Erwerb von Bildungszertifikaten einzuführen. 

• Perspektiven zur Stabilisierung des Aufenthalts eröffnen 

Die Vorschläge zur Beschleunigung der Arbeitsmarktintegration und zur Förderung der Er-

werbstätigkeit beinhalten Pflichten, denen Personen, welchen die Schweiz Schutz gewährt, 

nachzukommen haben. Bei Zuwiderhandlung drohen Sanktionen.  

Aus Sicht der EKM sollte bei der Arbeitsmarktintegration auch über Anreize nachgedacht wer-

den. So könnten beispielsweise Vorkehrungen getroffen werden, um Personen, die arbeiten 

und selbstständig für ihren Lebensunterhalt aufkommen, Bleibeperspektiven zu eröffnen.  
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Die Stabilisierung des Aufenthalts bietet auch Auszubildenden und Studierenden Perspektiven. 

Entsprechende Anpassungen würden Rechtssicherheit schaffen. Dies käme auch dem berech-

tigten Anliegen von Lehrbetrieben und von Bildungsinstitutionen nach Planungssicherheit ent-

gegen. 

 

Eidgenössische Migrationskommission EKM 

                                                       

Manuele Bertoli     Bettina Looser     

Präsident      Geschäftsführerin 
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